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 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


374 Haushaltsplan der  STADT  GUNZENHAUSEN  für das Haushaltsjahr 2012; 
HHSt. 0600.9420 - Baukosten Außenanlagen Rathaus 
(Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 12.12.2011) 


12 12 


 
 
Auf Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 12.12.2011 beschließt der Stadtrat: 
 
Der im Verwaltungsentwurf bei HHSt. 0600.9420 - Baukosten Außenanlagen Rathaus - enthaltene 
Haushaltsansatz von 120.000 Euro wird gestrichen. 
 
Der Betrag von 120.000 Euro ist stattdessen in den Finanzplan und in die Investitionsliste für das 
Haushaltsjahr 2013 aufzunehmen. 
 
 
 


 
 
 
 


 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
I, II 2x 












 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


375 Haushaltsplan der  STADT  GUNZENHAUSEN  für das Haushaltsjahr 2012; 
HHSt. 0600.9420 - Baukosten Außenanlagen Rathaus 
(Antrag der FW-Stadtratsfraktion vom 12.12.2011) 


12 12 


 
 
Auf Antrag der FW-Stadtratsfraktion vom 12.12.2011 beschließt der Stadtrat: 
 
Der im Verwaltungsentwurf bei HHSt. 0600.9420 - Baukosten Außenanlagen Rathaus - enthaltene 
Haushaltsansatz von 120.000 Euro wird gestrichen. 
 
 
 


  
  
 
 


 
 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
I, II 2x 












 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


376 Haushaltsplan und Haushaltssatzung der  STADT GUNZENHAUSEN 
für das Haushaltsjahr 2012; 


20 4 


 
 
 
Der Stadtrat beschließt, dass der in der Haushaltssatzung 2012 festgesetzte Höchstbetrag der 
Kreditaufnahmen lediglich in Höhe von 625.000 Euro in Anspruch genommen werden soll. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung die Maßnahmen zur 
Entscheidung vorzulegen, deren Durchführung im Haushaltsjahr 2012 nicht zwingend notwendig sind 
bzw. über deren Durchführung erst entschieden werden soll, wenn sich aufgrund der tatsächlichen 
Haushaltsabwicklung eine andere Finanzierungsmöglichkeit ergibt. 
 
 
 
Dafür: BM Joachim Federschmidt, Betz, Dänzer, Fitz, Gruber, Gutmann, 
 Hinderks, Kolb, Meier, Mötsch, Niesta-Weiser, Ortner, Pappler, 
 Pfeil, Röhl, Rohrmann, Rudolph, Sanwald, Schmidt, Schnell 
 
 
Dagegen: Dernerth, Engelhardt, Söllner, Dr. Winter 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
SD, I, II 3x 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


377 HAUSHALTSPLAN  DER  STADT  GUNZENHAUSEN 
für das Haushaltsjahr 2012 


20 4 


 
 
Dem Haushaltsplan der STADT GUNZENHAUSEN für das Haushaltsjahr 2012 wird bei einem 
Haushaltsvolumen 
 
a) im  VERWALTUNGSHAUSHALT  von 26.927.700  Euro 
 
b) im  VERMÖGENSHAUSHALT  von   5.124.900  Euro 
 
insgesamt 32.052.600  Euro 
 
zugestimmt. 
 
 
 


  
 
 
 
 


 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x 












 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


378 HAUSHALTSPLAN  2012  DER  STADT  GUNZENHAUSEN; 
Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Gunzenhausen 
für die Jahre 2011 bis 2015 


20 4 


 
 
Der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm der STADT GUNZENHAUSEN für die Jahre 2011 
bis 2015 wird zugestimmt. 
 
 
 


  
  
  
 
 


 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x 












 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


379 Haushaltssatzung der STADT GUNZENHAUSEN 
für das Haushaltsjahr 2 0 1 2  
-  S t e l l e n p l a n  -  


22 2 


 
 
Entsprechend der Empfehlungen des Personalausschusses vom 17.11.2011 (Beschluss-Nr. 185) 
stimmt der Stadtrat den Stellenplänen für Beamte und Beschäftigte und der Stellenübersicht für 
Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit der Stadt Gunzenhausen für das Haushaltsjahr 2012 zu. 
 
 
 


  
  
  
 
 


 


Az.: V-0304-Ge/Ha/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x 












 


  
 
  
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates    
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


380 Haushaltssatzung der STADT GUNZENHAUSEN  
für das Haushaltsjahr 2012 


20 4 


 
 
Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die  STADT GUNZENHAUSEN  folgende 
Haushaltssatzung:      


         
§ 1 


         


Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012   
wird hiermit festgesetzt;      
er schließt       


         
im VERWALTUNGSHAUSHALT     
in den Einnahmen und Ausgaben mit    26.927.700 € 
und        
im VERMÖGENSHAUSHALT      
in den Einnahmen und Ausgaben mit    5.124.900 € 
ab.         


         
§ 2 


         
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen    
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf   1.025.000 € 
festgesetzt.       


         
§ 3 


         
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen     
im Vermögenshaushalt wird auf    345.000 € 
festgesetzt.       


 
 


         
   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
 
II 3x 







 


Beschluss 
Seite 2 


 


 


 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 


      
         


§ 4 
         


Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern   
werden wie folgt festgesetzt:      


         
1. G r u n d s t e u e r      


          a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  385 v. H.  
         
 b) für die Grundstücke (B)   370 v. H.  
         


2. G e w e r b e s t e u e r    320 v. H.  
 


§ 5 
         


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung   
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf   1.000.000 € 
festgesetzt.       


         
§ 6 


         
E n t f ä l l t . 


         
§ 7 


         
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.   


         
 
 
 


  
  
  
 
 


 












 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


381 HAUSHALTSPLAN  DER  HOSPITALSTIFTUNG  GUNZENHAUSEN 
für das Haushaltsjahr 2012 


24 0 


 
 
Aufgrund der Empfehlung des Stiftungsausschusses (Beschluss Nr. 111 vom 15.12.2011) 
beschließt der Stadtrat: 
 
 
Dem Haushaltsplan der HOSPITALSTIFTUNG GUNZENHAUSEN für das Haushaltsjahr 2012 wird bei 
einem Haushaltsvolumen 
 
a) im  VERWALTUNGSHAUSHALT  von 322.100  Euro 
 
b) im  VERMÖGENSHAUSHALT  von 168.100  Euro 
 
insgesamt 490.200  Euro 
 
zugestimmt. 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


382 WIRTSCHAFTSPLAN  FÜR  DAS  BURKHARD-VON-SECKENDORFF-HEIM 
DER  HOSPITALSTIFTUNG  GUNZENHAUSEN für das Haushaltsjahr 2012 


24 0 


 
 
Aufgrund der Empfehlung des Stiftungsausschusses (Beschluss Nr. 112 vom 15.12.2011) 
beschließt der Stadtrat: 
 
 
Dem Wirtschaftsplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim für das Haushaltsjahr 2012 wird bei 
einem Volumen 
 
a) im  ERFOLGSPLAN  von 7.253.000  Euro 
 
b) im  VERMÖGENSHAUSHALT  von    869.800  Euro 
 
insgesamt 8.122.800  Euro 
 
zugestimmt. 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


383 Haushaltssatzung der HOSPITALSTIFTUNG GUNZENHAUSEN 
für das Haushaltsjahr 2 0 1 2  
-  S t e l l e n p l a n  -  


24 0 


 
 
Entsprechend der Empfehlungen des Personalausschusses vom 17.11.2011 (Beschluss-Nr. 185) 
stimmt der Stadtrat dem Stellenplan für Beschäftigte und der Stellenübersicht für Bedienstete in der 
Ausbildungszeit der Hospitalstiftung Gunzenhausen für das Haushaltsjahr 2012 zu. 


Az.: V-0304-Ge/Ha/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x 








 


  
 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates    
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


384 Haushaltssatzung der HOSPITALSTIFTUNG GUNZENHAUSEN für das 
Haushaltsjahr 2012 


24 0 


 
 
Aufgrund der Empfehlung des Stiftungsausschusses (Beschluss Nr. 113 vom 15.12.2011) 
beschließt der Stadtrat: 
 
Aufgrund des Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt 
die HOSPITALSTIFTUNG GUNZENHAUSEN folgende Haushaltssatzung: 
 


 § 1 
          


(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 


          
 im VERWALTUNGSHAUSHALT     
 in den Einnahmen und Ausgaben mit    322.100  € 
 und        
 im VERMÖGENSHAUSHALT      
 in den Einnahmen und Ausgaben mit    168.100  € 
 ab.         
          


(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim für das 
Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt 


           
 im ERFOLGSPLAN      
 in den Erträgen und Aufwendungen mit    7.253.000  € 
 und        
 im VERMÖGENSPLAN      
 in den Einnahmen und Ausgaben mit    869.800  € 
 ab.         
  
 § 2 
          


(1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 
 Haushaltsplan sind nicht vorgesehen. 
          


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
 
II 3x 







 


Beschluss 
Seite 2 


 


 


 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 


(2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan für das 
 Burkhard-von-Seckendorff-Heim sind nicht vorgesehen.  
   
          
 § 3 
          


(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
           


(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim 
 werden nicht festgesetzt.     
      
 § 4 
          
 E n t f ä l l t . 
  
  
 § 5 
          


(1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 


          
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 


 dem Wirtschaftsplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim wird auf 150.000 € 
 festgesetzt.       
          
          
 § 6 
          
 E n t f ä l l t . 
          
          
 § 7 
          


Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.   
 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


385 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Gunzenhausen; 
Erlass der 3. Änderungssatzung 


24 0 


 
 
Aufgrund der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses (Beschluss Nr. 212 vom 06.12.2011) 
beschließt der Stadtrat: 
 
Die 
 


3. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur 


Entwässerungssatzung der Stadt Gunzenhausen (BGS-EWS) 
vom 26.09.2006 


 
wird erlassen. 
 
 
Der Satzungsentwurf ist Anlage und Bestandteil dieses Beschlusses. 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


386 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) - Städtebauförderung; 
Aufstellung des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammes 2012 


24 0 


 
 
Aufgrund der Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses (Beschluss Nr. 502 vom 14.12.2011) 
beschließt der dem Stadtrat: 
 
Folgende städtebauliche Sanierungsmaßnahmen werden zur Aufnahme in das Bund-Länder-Städtebau-
förderungsprogramm 2012 angemeldet: 
 
1. Vorbereitungen 
 - Modernisierungsgutachten 15.000,00 EUR 
 - Ergänzungen der vorbereitenden Untersuchungen / Bebauungspläne 15.000,00 EUR 
 
2. Grunderwerb 100.000,00 EUR 
 
3. Ordnungsmaßnahmen 
 - Verlagerung von Gewerbebetrieben 30.000,00 EUR 
 - Umsetzung von Maßnahmen aus den Handlungsempfehlungen ISEK 200.000,00 EUR 
 - Abbruch von Gebäuden auf dem Grundstück Hensoltstraße 7 75.000,00 EUR 
 
4. Baumaßnahmen 
 - Private Modernisierungsmaßnahmen 75.000,00 EUR 
 
5. Sonstiges 
 - Vergütungen an Städteplaner für begleitende Stellungnahmen/Gutachten   20.000,00 EUR 
 
Altstadt Gunzenhausen insgesamt 530.000,00 EUR 
 
Die Stadt Gunzenhausen wird den ihr obliegenden Finanzierungsanteil an den entstehenden Kosten 
erbringen. 
 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 530.000,00 werden im Haushalt 2012 bereitgestellt 
(teilweise als HAR). 


Az.: 8iII-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 3x, III 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


387 Neubau eines Kreisverkehrs sowie eines unselbständigen Geh- und 
Radweges von der Staatsstraße  2219 zum Sportplatz Cronheim; 
Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern, dem Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen und der Stadt Gunzenhausen über die 
Änderung und den künftigen Unterhalt der bestehenden Kreuzung der 
Staatsstraße 2219 mit der Kreisstraße WUG 25 im Stadtteil Cronheim 


24 0 


 
 
Entsprechend der Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses vom 14.12.2011, Beschluss lfd. Nr. 503, 
beschließt der Stadtrat: 
 
Die Durchführung der Maßnahmen 


• Neubau eines Kreisverkehrs an der bestehenden Kreuzung der Staatsstraße 2219  
mit der Kreisstraße WUG 25 im Stadtteil Cronheim und 


• Anlage eines unselbständigen Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße WUG 25  
zwischen der Staatsstraße 2219 und dem Sportplatz Cronheim 


nach der fortgeschriebenen Entwurfsplanung des Ingenieurbüros Christofori, Roßtal, vom 29.07.2011 mit 
geschätzten Gesamtkosten von 700.000,-- € , einschl. 19 % Mwst., im Jahr 2012 zu. 
 
Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der vom Staatlichen Bauamt und dem Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen vorgelegten Vereinbarung vom 14.10.2011/21.11.2011. 
 
Dem Abschluss dieser Vereinbarung wird ebenfalls zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für beide Maßnahmen eine höchstmögliche Förderung aus den Förder-
programmen „Staatsstraßenumfahrung in gemeindlicher Sonderbaulast“ und dem FAG zu beantragen. 


Az.: III/2-631-Hi/Kr/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II, III 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


388 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplanes mit Durch-
führungsvertrag gemäß § 12 BauGB auf den Grundstücken 
Flur-Nrn. 834/1 und 834 (Teilfläche), Gemarkung Gunzenhausen; 
Antrag der Diakonie Neuendettelsau; 
- Aufstellungs- und Billigungsbeschluss 


24 0 


 
 
Entsprechend der Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses vom 14.12.2011, Beschluss lfd. 
Nr. 492, beschließt der Stadtrat:  
 
1. Der Antrag der Diakonie Neuendettelsau vom 13.09.2011 auf Änderung des Sanierungs-


bebauungsplanes III/2 „Nördliche Altstadt“ zur Errichtung eines Wohnhauses für 24 Menschen mit 
Behinderungen sowie einer Tagesstätte für tagesstrukturierende Maßnahmen für behinderte 
Menschen auf den Grundstücken Flur-Nrn. 834/1 und 834 (Teilfläche), Gemarkung Gunzen-
hausen, wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 


 Zur Klärung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und um Baurecht für das Bauvorhaben im 
bisherigen Außenbereich herbeizuführen, wird auf Kosten des Antragstellers ein Vorhaben- und 
Erschließungsplan mit Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGB aufgestellt und dadurch der 
rechtsverbindliche Sanierungsbebauungsplan III/2 „Nördliche Altstadt“ geändert. 


 
2. Der im Auftrag der Diakonie Neuendettelsau durch das Architekturbüro J. Haas, Wölfelstraße 1a, 


95444 Bayreuth erstellte vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf vom 14.11.2011 mit 
textlichen und graphischen Festsetzungen wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Als Art der 
baulichen Nutzung wird ein „Sondergebiet Wohnen für Menschen mit Behinderungen und Tages-
stätte für tagesstrukturierende Maßnahmen“ und eine „Grünfläche“ festgesetzt.  
 


3. Der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren zu ändern.  
 


4. Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.  


 
5. Der Durchführungsvertrag ist vor Satzungsbeschluss abzuschließen und dem Stadtrat zur Billi-


gung vorzulegen. 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
III 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


389 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes Altmühlsee, 
Teilplan Gunzenhausen für die Errichtung eines Wohnhauses sowie 
einer Tagesstätte für Behinderte auf den Grundstücken Flur-Nrn. 834/1  
und 834 (Teilfläche), Gemarkung Gunzenhausen; 
Antrag der Diakonie Neuendettelsau; 
- Änderungsbeschluss 


24 0 


 
 
Entsprechend der Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses vom 14.12.2011, Beschluss lfd. 
Nr. 493, beschließt der Stadtrat:  
 
1. Auf Antrag der Diakonie Neuendettelsau vom 13.09.2011 wird der rechtswirksame 
 Flächennutzungsplan Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, im Bereich der Grundstücke 834/1 
 und 834 (Teilfläche), Gemarkung Gunzenhausen, von einer „Fläche für die Landwirtschaft“ sowie 
 einer „Wohnbaufläche“ zu einer „Sonderbaufläche Wohnen für Menschen mit Behinderungen 
 und Tagesstätte für tagesstrukturierende Maßnahmen“ sowie einer „Grünfläche“ geändert.  
 
 Die Gesamtfläche dieses Änderungsbereiches beträgt ca. 0,9 ha. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen das Änderungs- 
 verfahren mit den Verfahrensschritten der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 auf Kosten des Antragstellers in die Wege zu leiten. 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
III 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


390 Teilaufhebung des rechtsverbindlichen Sanierungsbebauungsplanes III/2 
„Nördliche Altstadt“ für die Grundstücke Flur-Nrn. 431/2, 431/5 und 833/1, 
Gemarkung Gunzenhausen; 
- Aufhebungsbeschluss 


24 0 


 
 
Entsprechend der Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses vom 14.12.2011, Beschluss lfd. 
Nr. 494, beschließt der Stadtrat:  
 


1. Der rechtswirksame Sanierungsbebauungsplan III/2 „Nördliche Altstadt“ im Bereich der 
Grundstücke Flur-Nrn. 431/2, 431/5 und 833/1, Gemarkung Gunzenhausen, wird aufgehoben und 
die Fläche in einen Innenbereich gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zurückgeführt.  


2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Teilaufhebung des Bebauungsplanes umzusetzen und die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Behörden-
beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 


Az.: III/3-610-Gb/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
III 








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stadtrates          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 20. Dezember 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


391 Resolution des Stadtrates zu einer Direktverbindung der Bahn auf der 
Strecke Nördlingen - Gunzenhausen - Nürnberg zum barrierefreien 
Zugang zum Bahnhof; 
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.12.2011) 


24 0 


 
 
Der Stadtrat nimmt den Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNE vom 12.12.2011 bezgl. 


a) Einer Direktverbindung der Bahn auf der Strecke Nördlingen - Gunzenhausen - Nürnberg und 


b) Zum barrierefreien und behindertengerechten Zugang zum Bahnhof 


zur Kenntnis. 


 
Der Stadtrat beschließt die beiliegende Resolution. 


Az.: II-Stü/SD-IH/Ha 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 24 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
I 
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Stadtrates 


vom 20. Dezember 2011 


 
 
Dieses PDF-Paket hat folgenden Inhalt: 
 
Beschlüsse Nr. 374 bis 391 








3. Satzung zur Änderung der 


Beitrags- und Gebührensatzung zur 


Entwässerungssatzung der Stadt Gunzenhausen (BGS-EWS) 


vom 26.09.2006 


 
 


 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2010 
(GVBl. S. 66) erlässt die Stadt Gunzenhausen folgende Satzung: 


 
 
 


Art. 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gunzenhausen 
(BGS-EWS) vom 26.09.2006 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 07.04.2008 wird wie 
folgt geändert: 
 
§ 10 erhält folgende Fassung: 
 


„§ 10 
Einleitungsgebühr 


 
(1)  Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der 


Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. 


 Die Gebühr beträgt 2,20 € pro Kubikmeter Abwasser. 
 


(2)  Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung 
und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweis-
lich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der 
Abzug nicht nach Absatz 4 ausgeschlossen ist.  


 Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 
Sie sind von der Stadt Gunzenhausen zu schätzen, wenn 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Was-


serverbrauch nicht angibt. 
 Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem 


Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro 
Jahr und Einwohner angesetzt. 


 Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs 
zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 


  


(3) Dieser Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 
Gebührenpflichtigen.  


 Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebüh-
renpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren und zu unterhalten hat. 


 Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für 
jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 15 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 


 Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 
 Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des 


Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden. 
  


 







(4)  Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen: 
a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 
 


(5) Im Fall von § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Was-
serverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner unterschreiten würde. In begründeten Einzel-
fällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich.“ 


 
 
 


Art. 2 
 


Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
 
Gunzenhausen, 28.12.2011 
STADT GUNZENHAUSEN 
 
 
 
 
Federschmidt 
Erster Bürgermeister 














